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Regeste

Wegweisung und Wegweisungsvollzug (Beschwerde gegen Wiedererwägungsentscheid)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Nachdem gemäss Lehre und Praxis
Wiedererwägungsentscheide grundsätzlich wie die ursprüngliche Verfügung auf dem
ordentlichen Rechtsmittelweg weitergezogen werden können, ist das
Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Es
entscheidet auf dem Gebiet des Asyls - in der Regel und auch vorliegend - endgültig (Art.
105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführenden haben am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, sind durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie sind daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert
(Art. 105 und 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung einer zweiten Richterin entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie
nachstehend aufgezeigt, handelt es sich vorliegend um eine solche, weshalb der
Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt
auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde vorliegend auf einen Schriftenwechsel verzichtet.

E. 4.1
Das Wiedererwägungsverfahren ist im Asylrecht spezialgesetzlich geregelt (vgl. Art. 111b
ff. AsylG). Ein entsprechendes Gesuch ist dem SEM innert 30 Tagen nach Entdeckung des
Wiedererwägungsgrundes schriftlich und begründet einzureichen; im Übrigen richtet sich
das Verfahren nach den revisionsrechtlichen Bestimmungen von Art. 66-68 VwVG (Art.



111b Abs. 1 AsylG).

E. 4.2
In seiner praktisch relevantesten Form bezweckt das Wiedererwägungsgesuch die
Änderung einer ursprünglich fehlerfreien Verfügung an eine nachträglich eingetretene
erhebliche Veränderung der Sachlage (vgl. BVGE 2014/39 E. 4.5 m.w.H.). Auf ein
Wiedererwägungsgesuch ist einzutreten, wenn vorgebracht wird, die Umstände hätten sich
seit dem ersten Entscheid wesentlich geändert, oder wenn der Gesuchsteller erhebliche
Tatsachen und Beweismittel geltend macht, welche ihm im früheren Verfahren nicht
bekannt waren oder welche schon damals geltend zu machen für ihn rechtlich oder
tatsächlich unmöglich war oder keine Veranlassung bestand. Nicht einzutreten hingegen ist
auf ein Wiedererwägungsgesuch, wenn lediglich eine neue Würdigung der beim früheren
Entscheid bereits bekannten Tatsachen herbeigeführt werden soll oder Gründe angeführt
werden, die bereits in einem ordentlichen Beschwerdeverfahren gegen die frühere
Verfügung hätten geltend gemacht werden können.

E. 5.1
Zur Begründung der abweisenden Verfügung führte die Vorinstanz im Wesentlichen aus,
dass praxisgemäss eine medizinische Notlage nur dann vorliege, wenn eine notwendige
medizinische Behandlung im Heimatstaat nicht zur Verfügung stehe und die Rückkehr zu
einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der
betroffenen Person führe. Die gesundheitliche Situation der Ehefrau lasse aber im Fall der
Rückkehr nicht auf eine konkrete Gefährdung aufgrund einer medizinischen Notlage
schliessen. Die Ehefrau werde zurzeit medikamentös (mit Antidepressiva) und mit einer
ambulanten Gesprächstherapie behandelt. Diesbezüglich sei von einer adäquaten
Behandelbarkeit im Nordirak, namentlich in E. _______, auszugehen. Ebenfalls sei davon
auszugehen, dass die Grundversorgung mit den notwendigen Medikamenten sichergestellt
sei, auch wenn es zu Engpässen kommen könne. Dass eine Behandlung im Heimatstaat
zudem in der Muttersprache durchgeführt werden könne, dürfte dem Behandlungserfolg
zusätzlich förderlich sein. Den Beschwerdeführenden sei es zudem unbenommen, für die
Anfangsphase ihrer Rückkehr medizinische Rückkehrhilfe in Anspruch zu nehmen.

E. 5.2
In ihrer Beschwerde bringen die Beschwerdeführenden dagegen in Wiederholung ihrer
Ausführungen im Wiedererwägungsgesuch (vgl. Sachverhalt C.) vor, entgegen der Ansicht
der Vorinstanz wäre die Ehefrau im Falle einer Rückkehr in den Nordirak sehr wohl
existenziell gefährdet. Der Gesundheitszustand der Ehefrau habe sich nach ihrer Ankunft in
der Schweiz erheblich verschlechtert. Die Vorinstanz habe die aktuelle Lage im
Heimatstaat nicht ausreichend berücksichtigt. Aktuellen Berichten zufolge sei gerade die
psychiatrische Grundversorgung nicht gewährleistet. Das Gesundheitssystem sei durch den
Zustrom von syrischen Flüchtlingen sowie intern vertriebenen Personen massiv überlastet
und die Nachfrage an medizinischer Infrastruktur und Behandlungsmöglichkeiten von
psychischen Krankheiten könne daher nicht annähernd abgedeckt werden. Das Personal sei
nicht genügend ausgebildet und die notwendigen Medikamente würden zurzeit gar nicht
mehr geliefert. Gemäss mehreren Quellen sei eine Behandlung von PTBS im KRG-Gebiet
nicht möglich. Im Falle einer Rückkehr würde es der Ehefrau somit sehr schlecht gehen und
sie würde es nicht überleben.

E. 6.1



Mit Bezug auf das vorliegende Verfahren ist vorweg festzuhalten, dass die
Beschwerdeführenden im Rahmen des Wiederwägungsgesuches lediglich eine wesentlich
veränderte Sachlage seit Rechtskraft der Verfügung der Vorinstanz vom 31. Januar 2017
(mithin seit dem 20. April 2017) geltend machen können

E. 6.2
In ihrem Wiedererwägungsgesuch haben die Beschwerdeführenden jedoch nicht dargetan,
inwiefern eine erhebliche Verschlechterung des Gesundheitszustands der Ehefrau seit
Rechtskraft der Verfügung vom 31. Januar 2017, das heisst seit dem 20. April 2017,
eingetreten sein soll. Denn aus den eingereichten Arztberichten geht nicht hervor, dass die
darin beschriebenen gesundheitlichen Probleme innerhalb dieses Zeitraums aufgetreten
wären respektive sich in einem wiedererwägungsrechtlich relevanten Masse verschlimmert
hätten. Die psychischen Probleme der Ehefrau respektive die Ereignisse, welche die
psychischen Probleme auslösten waren gemäss den eingereichten Arztberichten bereits vor
Eintritt der Rechtskraft der vorinstanzlichen Verfügung vom 31. Januar 2017 entstanden. So
leide gemäss dem Arztbericht der (...) vom 20. Juni 2017 die Ehefrau seit Jahren immer
wieder unter Episoden von Verzweiflungsgedanken und stark gedrückter Stimmungslage
und die seit dem Jahr 2007 erlittenen Aborte stellten eine grosse psychische Belastung dar.
Auch der Bericht der (...) vom 2. August 2017 enthält entsprechende Ausführungen. Der
Arztbericht F._______ vom 22. Januar 2018 nimmt schliesslich ebenfalls auf die in der
Heimat erlittenen Aborte sowie auf Ereignisse auf dem Fluchtweg, die starke Ängste
ausgelöst hätten, Bezug. Er führt sodann aus, dass Symptome schon seit längerem
bestanden haben könnten. Nach dem Gesagten liegt keine wiedererwägungsrechtlich
relevante, nachträgliche Veränderung der Sachlage vor. In dieser Hinsicht wäre es den
Beschwerdeführenden ohne weiteres zuzumuten gewesen, in der Beschwerde vom 24.
Februar 2017 auf die psychischen Probleme der Ehefrau aufmerksam zu machen, was sie
indessen nicht getan haben, respektive bereits während des ordentlichen erstinstanzlichen
Asylverfahrens. Nach dem Gesagten können die eingereichten Arztberichte auch nicht als
neue Beweismittel gelten. Schliesslich wäre, selbst wenn das Vorliegen einer relevanten
nachträglichen Veränderung der Sachlage bejaht würde, das Wiedererwägungsgesuch
abzuweisen, da die adäquate medizinische Behandlung der Ehefrau im KRG-Gebiet
grundsätzlich gewährleistet wäre, wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat (vgl. Urteil
BVGer D-233/2017 vom 9. März 2017 E. 10.8-10.8.2). Hinsichtlich einer allfälligen Gefahr
der Suizidalität bei einem zwangsweisen Wegweisungsvollzug ist darauf hinzuweisen, dass
vom Vollzug der Wegweisung gemäss konstanter Rechtsprechung nicht Abstand zu
nehmen ist, solange Massnahmen zwecks Verhütung der Umsetzung einer Suiziddrohung
getroffen werden können (vgl. hierzu bspw. Urteil des BVGer D-3574/2016 vom 14. Juli
2016 E. 5.3.2, vgl. auch Urteil des BGer 2C_856/2015 vom 10. Oktober 2015 E. 3.2.1).
Einer allfälligen Suizidalität ist Rechnung zu tragen. Der Wegweisungsvollzug ist unter
Einbezug der gegenwärtigen ärztlichen Betreuung sorgfältig vorzubereiten. Die Ehefrau ist
bei der Rückführung soweit nötig ärztlich zu begleiten und den Beschwerdeführenden sind
allenfalls benötigte Medikamente im Sinne einer Erstversorgung mitzugeben.

E. 7
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung den
rechtserheblichen Sachverhalt vollständig feststellt und Bundesrecht nicht verletzt (Art. 106
Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen. Mit dem vorliegenden Entscheid fällt der
am 11. April 2018 verfügte vorsorgliche Vollzugsstopp dahin.



E. 8
Die gestellten Rechtsbegehren haben sich nach dem Gesagten als aussichtslos erwiesen,
weshalb das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG
unbesehen einer allfällig bestehenden prozessualen Bedürftigkeit abzuweisen ist.
Dementsprechend ist das Gesuch um unentgeltliche Rechtsverbeiständung (Art. 110a
AsylG) mangels des Erfüllens der Voraussetzungen von Art. 65 Abs. 1 VwVG ebenfalls
abzuweisen. Das Gesuch, auf die Erhebung eines Kostenvorschusses zu verzichten, ist mit
vorliegendem Entscheid gegenstandslos geworden.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten den Beschwerdeführenden
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 1'500.- festzusetzen (Art. 1-3
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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